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Altlasten-Verordnung (AltlV) / Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) / 
Ordinanza sui siti contaminati (OSiti) 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. /  
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. /  
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 
Organisation / Organisation / Organizzazione Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione SP Schweiz / SPS 
Adresse / Adresse / Indirizzo Theaterplatz 4 / 3011 Bern 
Name / Nom / Nome Claudia Alpiger 
Datum / Date / Data 17. Juni 2019 
 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Altlasten-Verordnung (AltlV) / Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) / Ordinanza sui siti contaminati (OSiti) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 
Die SP begrüsst die vorliegenden Änderungen. Sie scheinen äusserst notwendig, da aktuelle toxikologische Studien zeigen, dass mit den aktuellen 
Grenzwerten (gemäss Anhang 3 Ziffer 2 AltlV) für Blei, PAK, BaP oder Dioxinen und dioxinähnlichen Substanzen eine Gefährdung von Kleinkindern beim 
Spielen auf damit belasteten Standorten nicht ausgeschlossen werden kann.  

Mit Erstaunen nimmt die SP aber zu Kenntnis, dass einige Werte gleich um den Faktor 10 (!) reduziert werden müssen (so etwa für PAK und BaP) und um 
den Faktor 3 im Falle von Blei. Diese doch recht starken Korrekturen unterstreichen die im Bericht gemachte Aussage, dass die regelmässige Überprüfung 
und nötigenfalls Anpassung der Konzentrationswerte aufgrund fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Toxikologie absolut 
notwendig ist. Nur so kann der Schutz der Bevölkerung (insbesondere der Kinder) vor schädlichen Schadstoffeinwirkungen tatsächlich sichergestellt 
werden. 

Dass eine Art Systemwechsel stattfindet, weg von Nutzungsbeschränkungen von belasteten Flächen (die nur sehr schwehr kontrollier- und umsetzbar sind) 
hin zu deren Sanierung bis zu den neu vorgeschlagenen Konzentrationswerten gemäss AltlV, macht aus Sicht der SP Sinn.  

Eine grundsätzliche Problematik bleibt aber bestehen: Oftmals wird die Bodenqualität von den Kantonen nicht in dem Masse überwacht, wie sie dies 
eigentlich tun sollten. In einigen Fällen mögen schlicht fehlenden Kapazitäten dafür verantwortlich sein (in manchen Kantonen stehen für den Bodenschutz 
lediglich 50 Stellenprozente zur Verfügung!). Es besteht aber auch der Verdacht, dass die zu geringe Kontrolltätigkeit Prinzip hat: Wenn man die 
Bodenqualität nicht genügend überwacht, findet man auch keine belasteten Standorte, so dass auch keine Sanierungen in den Weg geleitet werden 
müssen. 

 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (AltlV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OSites) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OSiti)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 Ziff. 2 / Annexe 3 Chiff. 2 / Allegato 3 N. 2  
Anpassung des Kon-
zentrationswerts für 
Blei 
Adaption de la valeur 
de concentration 
pour le plomb 
Riduzione del valore 
di concentrazione del 
piombo 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Die SP bejaht eine starke Senkung des Kon-
zentrationswertes für Blei. Der Wert sollte aber 
auf höchstens 200 mg/kg Pb abgesenkt wer-
den, anstatt auf 300 mg/kg, um einen mög-
lichst guten Schutz der Kinder zu garantieren. 

Soweit direkt vergleichbar ist der aktuelle 
Konzentrationswert in der AltlV für Blei im 
internationalen Vergleich hoch. So haben 
Deutschland und Frankreich zum Beispiel 
einen Wert von 400 mg/kg Pb, Italien 
100 mg/kg Pb oder Schweden 80 mg/kg Pb. 
Der Wert von 200 mg/kg entspricht dem 
Prüfwert für Bäden bei Nutz- Futterpflan-
zenanbau (gemäss VBBo). 

Anpassung des Kon-
zentrationswerts für 
PAK 
Adaptation de la 
valeur de concentra-
tion pour les HAP 
Riduzione del valore 
di concentrazione dei 
PAH 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Die Konzentrationswerte  für PAK sollen min-
destens von bisher 100 auf 10 mg/kg gesenkt 
werden. Falls praktikabel sollten unseres Er-
achtens die Konzentrationswerte noch tiefer 
angesetzt werden. 

Die Konzentrationswerte für PAK liegen bei-
spielsweise in Deutschland und Italien bei 
10 mg/kg PAK oder in Schweden bei 
0.3 mg/kg PAK. 

Anpassung des Kon-
zentrationswerts für 
BaP 
Adaptation de la 
valeur de concentra-
tion pour le BaP 
Riduzione del valore 
di concentrazione del 
BaP 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Die Konzentrationswerte sollen mindestens für 
von bisher 10 auf 1 mg/kg für BaP gesenkt 
werden. Falls praktikabel sollten unseres Er-
achtens die Konzentrationswerte noch tiefer 
angesetzt werden.  

Die Konzentrationswerte für BaP liegen bei-
spielsweise in Deutschland bei 4 mg/kg BaP, 
in Spanien bei 0.2 mg/kg BaP oder in Italien 
bei 0.1 mg/kg BaP. 

Neuer Konzentrati-
onswert für Dioxine 
und dioxinähnliche 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Die Einführung eines Konzentrationswerts für 
Dioxine und dioxinähnliche Substanzen 
wird von uns sehr begrüsst, er ist absolut not-

In der AltlV existierten bislang keine (!) Kon-
zentrationswerte für Dioxine und dioxinähnli-
che Substanzen. Die chemisch sehr ähnli-
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 Ziff. 2 / Annexe 3 Chiff. 2 / Allegato 3 N. 2  
Substanzen 
Introduction d’une 
nouvelle valeur de 
concentration pour 
les dioxines et subs-
tances de types 
dioxine 
Introduzione di un 
nuovo valore di con-
centrazione per i 
diossine e sostanze 
diossina simili  

wendig. chen PCDD, PCDF und dl-PCB gehören zu 
den so genannten „dirty dozen“ der im 
Stockholmer Übereinkommen über persisten-
te organische Schadstoffe regulierten Schad-
stoffe (POP-Konvention1). Es handelt sich 
dabei um besonders toxische und persistente 
organische Substanzen, welche weiträumig 
verfrachtet werden, deren Produktion und 
Verwendung verboten oder eingeschränkt ist 
oder, wie im Fall der PCDD/F, deren unbe-
absichtigte Bildung aus anthropogenen Quel-
len verhindert werden soll. 

Löschung des Sum-
menparameters für 
BTEX 
Suppression de la 
valeur de concentra-
tion pour le para-
mètre global BTEX 
Abolizione del valore 
di concentrazione 
per la somma dei 
parametri dei BTEX 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Wir befürworten die Löschung des Summen-
parameters für BTEX. 

Ein Konzentrationswert für den Summenpa-
rameter BTEX ist ohne definierte kritische 
BTEX-Mischungen nicht sinnvoll. Es existie-
ren zwar gesundheitsbasierte Referenzwerte 
für die Einzelsubstanzen, nicht aber für den 
Summenparameter BTEX. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die drei Stoffe 
Toluol, Ethylbenzol und Xylol durch den Kon-
zentrationswert für das deutlich toxischste 
Benzol auch abgedeckt werden. 
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